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Zürich, im Juni 2025 

Einzelinitiative gemäss Art. 24 lit. c i.V.m. Art. 23 lit. c Verf. ZH: 

«Obligatorische schulische Erste-Hilfe-Ausbildung im Kanton Zürich» 

I. Formelles

Die vorliegende Initiative ist eine Einzelinitiative gemäss Art. 24 lit. c Verf. ZH in Form 
einer allgemeinen Anregung zur Änderung kantonaler Gesetzgebung gemäss Art. 23 Lit. c 
Verf. ZH. 
Der Initiant ist mündiger Schweizer Bürger, besitzt Wohnsitz im Kanton Zürich und ist in 
seinen politischen Rechten nicht eingeschränkt. 

II. Antrag

Der Regierungsrat wird verpflichtet, in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und 
Gesundheitsdepartement flächendeckend in alten öffentlichen Schulen des Kantons 
Zürich verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse einzuführen 

III. Begründung

- Jeder kann in Not geraten - Unfälle, Herzstillstände, Verbrennungen oder
allergische Schocks kennen kein Alter, keinen Ort und keine politische
Ausrichtung. Schulische Ausbildung vermittelt ab dem ersten Tag, wie man
lebensbedrohliche von harmlosen Situationen unterscheidet und sofort richtig
handelt.

- Helfen bleibt hängen: Forscher zeigten, dass wenn Kinder grundlegende
Hilfsmassnahmen erlernen , sie sich selbst Jahre später zuverlässig an das
Gelernte erinnern können (Bollig et al., 2011 ). Eine weitere Studie zeigt: Einmal
erlernte BLS-Fähigkeiten bleiben bei jährlicher Auffrischung über Jahre erhalten;
geschulte Schüler agieren im Notfall selbstbewusster und effektiver
(Horsthemke, 2018)
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